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Unterbrechender Verfchlufs im Hausmhr,

. gebildet aus Kmmfl"s Verfchlul's (links) und Zahl's Schlammfa.ng (rechts). — 1‚'50 11. Gr.

und welche daher fehr leicht (Kupferblech) conftruirt fein kann, find zweckdien-

licher, als die entl'prechenden Theile fonl’t bekannter Schlammfänge. (Vergl. auch

Art. 422.)
Selbltverl’cändlich find derartige Schlammfiinge von Zeit zu Zeit auszutäumen,

und zwar längflens alle 14 Tage, wobei zugleich die vorerwähnte Reinigung der

Klappe bewirkt werden kann. Bei diefer Infpection

iit zunächf’t der Flanfch, fodann der Kafiendeckel

abzunehmen. “Bei umgekehrter Reihenfolge der Ma-

nipulation könnte es gefchehen, dafs bereits aufge-

f’caute Haus-Effluvien den Keller oder den Infpections-

fchacht überfchwemmen.
Die Anordnung folcher Schlammtänge in ein

Hausrohr il’c indefs nur da gerechtfertigt, wo that-

iächlich eine befonders flarke und gefährliche Ver-

fchlammung der öffentlichen Leitungen (des Re-

Fig. 515.

 

 

_ . _ _ Schlammfang von Knaufr

c1p1enten) zu befürchten liebt. Im Prmc1p find fie (mit Reinigungsflanl'ch und Mufi'e fiir das
. . - - .. - _ l

verwerflxch, da in einem canahfirten Grundf’cuck n1e- L“‘“°“‘)‘ 12° “' G"
mals Auffpeicherung weder gröfserer Schmützwafl'er-, noch Sinkfloffmengen Ratt-

finden darf, welche, zumal wenn mit excrementitiellen Beimengungen verfehen, zu
Fäulnifsprocefi'en Anlafs geben müffen.

Bei den beiden bis jetzt befprochenen Detail-Confiructionen der Anfchlufs- 4°};

leitung kamen vornehmlich technifche Gefichtspunkte in Betracht. Es müffen je- samtare

doch auch Vorkehrungen getrofl'en werden, die einigen fanitären Anforderungen

an eine gute Haus—Entwäfi'erungsanlage Genüge leiflen müffen und welche zunächft

kurz klar gelegt werden follen.

Durch die Anfchlufsleitung fieht jedes einzelne Grunditück mit dem öffent-

lichen Canalfyflem oder einem alten Ablagerungscanal (vergl. Art. 235, S. 195) in

Anforderungen.


